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Antrag auf Gewährung einer Zuwendung aus dem Baufonds für das Jahr 2019 
 
Sachverhalt: 
Der TC Freizeitspaß Höngen e.V., der Billard Club Höngen, die HDC – Höngener 
Darts Crew und die Badminton-Freunde Höngen beantragen mit Schreiben vom 29. 
Januar 2019 die Gewährung eines Zuschusses aus dem Baufonds für das Jahr 2019 
zu Sanierungs- und Umbaumaßnahmen am bestehenden Clubheim des TC 
Freizeitspaß Höngen, das von den anderen Vereinen auch genutzt wird. Der Antrag 
ist als Anlage beigefügt. 
 
Sie verweisen in ihrem Antrag darauf, dass nach nunmehr rund 25 Jahren neben 
dem Vereinsheim auch der Außenbereich der Tennisanlage stark 
sanierungsbedürftig ist. Die alten Gemäuer sind stellenweise marode und undicht, 
sodass ein Großteil der Innenwände sowie die vorhandene Einbauküche aufgrund 
der eindringenden Feuchtigkeit massiven Schimmelbefall aufweisen. Dies führt dazu, 
dass die oftmals benötigte Einbauküche indessen kaum noch verwendet werden 
kann. Besonders hervorzuheben ist jedoch, dass der Schimmelbefall den Aufenthalt 
innerhalb der Räumlichkeiten beeinträchtigt. 
 
Es ist daher zwingend erforderlich, die undichten Gemäuer des Vereinsheims zu 
erneuern. Gleichzeitig soll auch die vorhandene Einbauküche ersetzt werden, um 
den Kantinenbetrieb aufrechterhalten zu können. Ebenso ist geplant, den 
Außenbereich der Tennisanlage neu zu gestalten und zu erweitern. Insbesondere 
soll hier die Errichtung einer neuen und vergrößerten Außenüberdachung erfolgen. 
 
All diese Arbeiten sollen soweit wie möglich in Eigenleistung errichtet werden. 
 
Mithilfe der angestrebten Umbaumaßnahmen soll vorrangig das Vereinsheim saniert 
und in Stand gesetzt werden. Die Behebung der bestehenden Mängel, vor allem die 
Beseitigung und Vermeidung des Feuchtigkeitseintritts sowie des Schimmelbefalls, 
soll die langfristige Nutzung der Räumlichkeiten für die Vereinsmitglieder und für alle 
Beteiligten ermöglichen. 
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Es ist ebenfalls beabsichtigt, durch den Neubau einer neuen Außenüberdachung 
Sitz- und Aufenthaltsmöglichkeiten für unsere Vereinsmitglieder sowie für 
Vereinsgäste zu schaffen, da die jetzige Überdachung hierfür nicht ausreichend Platz 
bietet. Auch der umliegende Außenbereich ist inzwischen in die Jahre gekommen 
und weist diverse Mängel auf. Die Neugestaltung des Außengeländes soll die 
Tennisanlage aufwerten und somit zum Verweilen einladen. 
 
Neben dem TC Freitzeitspaß nutzen auch der Billard Club Höngen sowie der 
Höngener Darts Club (HDC Höngen) das Vereinsheim als Aufenthalts- und 
Übungsraum. Darüber hinaus dienen die vorhandenen Räumlichkeiten in den 
Sommermonaten auch als Umkleide- und Aufenthaltsmöglichkeit für die Badminton-
Freunde Höngen, welche die Tennisplätze für ihre sportlichen Aktivitäten nutzen. 
 
Weiterhin wird im Antrag ausgeführt, dass leider zum jetzigen Zeitpunkt die 
finanziellen Mittel, um die notwendigen und längst überfälligen Umbau- und 
Sanierungsmaßnahmen zu realisieren, fehlen. 
 
Die Materialkosten werden voraussichtlich ca. 22.000,00 € betragen. Eine 
Aufstellung der Kosten sowie eingeholte Angebote von Bauunternehmern werden 
schnellstmöglich nachgereicht. 
 
Eine Zuwendung aus dem Baufonds würde die Umsetzung der notwendigen und 
längst überfälligen Umbau- und Sanierungsarbeiten ermöglichen. Obwohl die 
geplanten Arbeiten soweit möglich in Eigenleistung verrichtet werden, ist eine 
finanzielle Unterstützung zwingend erforderlich, um die Baumaßnahmen zu 
realisieren sowie die anfallenden Kosten stemmen zu können. 
 
Weiterhin sind als Anlage Baupläne, Fotos des baulichen Zustandes sowie des 
Außenbereichs beigefügt. 
 
Nach den Richtlinien der Gemeinde Selfkant über die Gewährung von Beihilfen an 
Vereine und Jugendgruppen – Ziffer 4.3 – stellt die Gemeinde Selfkant für 
Baumaßnahmen der Vereine in jedem Haushaltsjahr ein Betrag von 10.000 € zur 
Verfügung. Zuschussfähig sind Baumaßnahmen ab einem Materialkostenvolumen 
von 10.000 €. 
 
Die Zuschussregelung sieht wie folgt aus: 
 
1 Verein    15 % der Materialkosten     2.000 € 
2 Vereine    20 % der Materialkosten     4.000 € 
3 Vereine    30 % der Materialkosten     8.000 € 
4 Vereine    40 % der Materialkosten   10.000 € 
 
Die Bezuschussung erfolgt im Rahmen der bereitstehenden Haushaltsmittel. 
Grundsätzlich gibt es keine Antragsfrist. 
 
Anträge auf Bezuschussung, die in einem Haushaltsjahr nicht berücksichtigt werden 
konnten, genießen im nachfolgenden Jahr Priorität. Die Anträge auf Bezuschussung 
müssten vor Beginn der anstehenden Maßnahme gestellt werden. Bei einer 
Bezuschussung sind der Gemeinde ausreichende Verwendungsnachweise unter 
Beifügung der Rechnungs- und   Zahlungsbelege vorzulegen.  
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Beschlussvorschlag: 
Der Ausschuss für Wirtschaftsentwicklung, Tourismus, Partnerschaft und Kultur 
beschließt, sofern Haushaltsmittel zur Verfügung stehen, dem TC Freitzspaß 
Höngen, dem Billard Club Höngen, der Höngener Darts Crew und den Badminton-
Freunden Höngen einen Zuschuss aus dem Baufonds für das Jahr 2019 in Höhe von 
8.800 € (40 % von 22.000 €) zu gewähren. 
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